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RS OGH 1981/6/2 5Ob622/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1981

Norm

ZPO §500 Abs2 Satz1 Halbsatz2 IID2

Rechtssatz

Spricht das Berufungsgericht trotz teilweiser Abänderung lediglich aus, daß der Wert des Streitgegenstandes 60.000,--

S übersteigt, ist damit noch nicht gesagt, daß der von der Abänderung betro<ene Wert des Streitgegenstandes 2.000,--

S übersteigt.
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